
•	 Die Geburtenzahlen in Deutschland 

sind zwischen 2017 und 2025 von ca. 

785.000 auf ca. 654.000 zurückge-

gangen (Abb. 2).

•	 Im selben Zeitraum ist die Zahl der 

Hebammen, die am Hebammenhilfe-

vertrag teilnahmen, von 17.300 auf 

17.800 gestiegen.

•	 Die Zahl der Hebammen pro 1.000 

Geburten  in der Wochenbettbetreu-

ung stieg von 22,0 (2017) auf 27,3 

(2025) (Abb. 1).

•	 Die Hebammenkapazitäten – dar-

gestellt auf Landkreisebene – weisen 

deutliche regionale Unterschiede auf.

•	 Auch im Krankenhaus hat sich das 

Verhältnis Hebammen zu Geburten 

verbessert von durchschnittlich 19,7 

auf 30,4 Hebammen pro 1.000 Ge-

burten (Abb. 4).

•	 Die Zahl der Beleghebammen ist zu-

rückgegangen von 5,3 (2017) auf 4,8 

(2025) pro 1.000 Geburten (Abb. 4).

Factsheet

Abb. 1	� Hebammen je 1.000 Geburten mit Leistungsangebot in der Schwangerschaft 
bzw. im Wochenbett von 2017 bis 2025

Abb. 2	� Entwicklung der Geburten in Deutschland  
von 2000 bis 2025

Abb. 3	� Anzahl der Hebammen pro 1.000  
Geburten in der Schwangerenversorgung  
im Jahr 2025 auf Kreisebene

Abb. 4	� Hebammen je 1.000 Geburten in der  
Geburtsbetreuung nach Versorgungsform  
von 2017 bis 2025 
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Methodik
Der Hebammenhilfevertrag zwischen den Hebammenver-

bänden und dem GKV-Spitzenverband regelt die Details der 

Hebammenleistungen und deren Vergütung. Die einzelnen 

Hebammen treten diesem Vertrag mit ihren jeweiligen An-

geboten bei. Datengrundlage der dargestellten ambulanten 

Leistungsangebote der Hebammen in Deutschland ist die 

Vertragspartnerliste des GKV-Spitzenverbandes (GKV-SV). 

Für die Darstellung der Versorgung in der Geburtsbegleitung 

durch angestellte Hebammen wurden zusätzlich Daten der 

Bundesagentur für Arbeit einbezogen (Klassifikation der Be-

rufe 2010: 8135).

Ergebnisse

Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen einen Auszug aus dem interak-

tiven Versorgungskompass „Geburtshilfe und Hebammenver-

sorgung“ zur Entwicklung der Geburten in Deutschland und 

zu den von Hebammen angebotenen Leistungen der Jahre 

2017 bis 2025. In den letzten Jahren gab es einen deutlichen 

Rückgang der Geburtenzahlen von ca. 785.000 im Jahr 2017 

auf 654.000 im Jahr 2025 (Abb. 2). Damit hat sich bei in etwa 

gleichbleibender Anzahl von Hebammen das Verhältnis von 

Hebammen zu Geburten deutlich verändert. So kamen zum 

Beispiel im Jahr 2017 auf 1.000 Geburten im Durchschnitt 

22,0 Hebammen im Wochenbett, 2025 waren es hingegen 

27,3 bei circa 17.300 bzw. 17.800 Hebammen (Abb. 1). Die Dar-

stellung der Hebammenkapazitäten auf Ebene der Landkreise 

zeigt aber eine sehr unterschiedliche Verteilung: Die Hebam-

mendichte bezogen auf 1.000 Geburten ist im Durchschnitt 

in Ostdeutschland mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt am 

höchsten und in der Eifel und in Ostbayern am niedrigsten 

(Abb. 3). Auch in der Geburtsbegleitung hat sich das Verhält-

nis von Hebammen zu Geburten verändert: Während 2017 

19,7 Hebammen auf 1.000 Geburten im Krankenhaus kamen, 

waren es 2025 30,4 Hebammen. Zurückgegangen ist jedoch 

die Zahl der Beleghebammen, und zwar von durchschnittlich 

5,3 (2017) auf 4,8 (2025) pro 1.000 Geburten (Abb. 4).

Leistungsangebote von Hebammen
Geburten und Hebammenkapazitäten in der Schwangeren­
versorgung, der Geburtsbegleitung und im Wochenbett

Diskussion 
In Deutschland gibt es aktuell Vorschläge zu einer Planung 

von Hebammenleistungen, die jedoch bisher nicht umgesetzt 

worden sind. Der über viele Jahre bestehende eingeschränkte 

Zugang zur Hebammenversorgung besonders für Frauen mit 

sozioökonomischer Benachteiligung könnte sich aber aktu-

ell durch den Rückgang der Geburtenzahlen verringern. Die 

fehlende Steuerung führt jedoch immer noch zu deutlichen 

regionalen Unterschieden in der Versorgungsdichte. 

Limitationen

Da Hebammen parallel freiberuflich und im Angestellten-

verhältnis arbeiten können, werden Hebammen, die sowohl 

angestellt arbeiten als auch am Hebammenhilfevertrag teil-

nehmen, doppelt gezählt. Die Gesamtzahl der in Deutschland 

tätigen Hebammen kann den Analysen also nicht entnom-

men werden. Aussagen zum jeweiligen Umfang der ange-

botenen Leistungen sind nicht möglich und Hebammen, die 

über andere Kostenträger abrechnen, zum Beispiel Familien-

hebammen, sind nicht enthalten.
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Versicherte der gesetzlichen Krankenkasse haben rund um die Geburt nach §24d SGB V 

Anspruch auf Hebammenhilfe. Schwangere müssen aber selbst eine Hebamme finden, 

wenn sie Hebammenhilfe wünschen. Die Geburtenentwicklung und die Versorgungska-

pazitäten der Hebammen vor, während und nach der Geburt bestimmen wesentlich mit, 

inwieweit eine durchgängige Hebammenversorgung gewährleistet werden kann. 

Hebammenhilfe umfasst freiberuflich erbrachte Leistungen in der Schwangerschaft, im 

Wochenbett und in der außerklinischen Geburtshilfe sowie die Geburtsbegleitung im 

Krankenhaus. Letztere kann durch angestellte Hebammen oder durch Beleghebammen 

durchgeführt werden. Hebammen können ihre Tätigkeit auch zwischen freiberuflicher 

und angestellter Tätigkeit aufteilen.

https://www.bifg.de/versorgungskompass/geburtshilfe-und-hebammenversorgung
https://www.bifg.de/versorgungskompass/geburtshilfe-und-hebammenversorgung
https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/ambulante_leistungen/hebammen_geburtshaeuser/hebammenhilfevertrag/hebammenhilfevertrag.jsp
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